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Unter ausdrücklicher Versicherung der Richtigkeit wird bestätigt, dass  
 
 
Herr ❑      Frau ❑  , 

 Name Vorname Geburtsdatum 

in mindestens einer der gesetzlich für die Priorisierung festgelegten Voraussetzungen der  

Priorisierungsgruppe 3 im Sinne von § 4 der CoronaImpfV erfüllt.  

 

2. Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen 
schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht: 
 
 
 

a) Personen mit behandlungsfreien in Remission befind-
lichen Krebserkrankungen, wenn die Remissionsdauer 
mehr als fünf Jahre beträgt, 
 

 ❑ 
  
 

b) Personen mit Immundefizienz oder HIV-Infektion, 
Autoimmunerkrankungen oder rheumatologische Er-
krankungen, 
 

 ❑ 
  
 

c) Personen mit einer Herzinsuffizienz, Arrhythmie, ei-
nem Vorhofflimmern, einer koronaren Herzkrankheit o-
der arterieller Hypertonie, 
 

 ❑ 
  
 

d) Personen mit zerebrovaskulären Erkrankungen, 
Apoplex oder einer anderen chronischen neurologi-
schen Erkrankung, 
 

 ❑ 
  
 

e) Personen mit Asthma bronchiale, 
 

 ❑ 
  
 

f) Personen mit chronisch entzündlicher Darmerkran-
kung,  

 ❑ 
  
 

g) Personen mit Diabetes mellitus (mit HbA1c < 58 
mmol/mol oder < 7,5%), 
 

 ❑ 
 
h) Personen mit Adipositas (Personen mit Body-Mass-
Index über 30), 
 

 ❑ 

i) Personen, bei denen nach individueller ärztlicher Be-
urteilung aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall 
ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen 
Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 besteht, 
 

 ❑ 
  
 
 

3. bis zu zwei enge Kontaktpersonen von einer nicht in 
einer Einrichtung befindlichen pflegebedürftigen Person 
nach den Nummern 1 und 2, die von dieser Person oder 
von einer sie vertretenden Person bestimmt werden, 
 

 ❑ 
  
 

Die vorliegende Pflegebedürftigkeit ist durch einen Be-
scheid über die festgestellte Pflegestufe nachzuweisen. 
Die Pflegebedürftige Person kann bis zu zwei Kontakt-
personen benennen, die dann beide nachstehend be-
nannt sein müssen.  
 

 
 
 
 
 

Pflegestufe und Datum des Bescheids der Pflegebedürftigkeit  
 

Der Bescheid ist dieser Bescheinigung beizufügen.  

Er muss zwingend beim Impftermin vorgelegt werden . 

 

 
 
 
 
 
 
Name, Vorname, Geburtsdatum der ersten benannten Person 

 
 
 
 
 
 

Name, Vorname, Geburtsdatum der zweiten benannten Person 
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4. Personen, die Mitglieder von Verfassungsorganen 

sind oder in besonders relevanter Position in den Ver-

fassungsorganen, in den Regierungen und Verwaltun-

gen, bei der Bundeswehr, bei der Polizei, beim Zoll, bei 

der Feuerwehr, beim Katastrophenschutz einschließlich 

des Technischen Hilfswerks, in der Justiz und Rechts-

pflege, in den Auslandsvertretungen der Bundesrepub-

lik Deutschland oder bei Organisationen der Entwick-

lungszusammenarbeit mit Sitz in der Bundesrepublik 

Deutschland tätig sind, 
 

 ❑ 
  

 

 

5. Personen, die in besonders relevanter Position in 

weiteren Einrichtungen und Unternehmen der Kriti-

schen Infrastruktur tätig sind, insbesondere im Apothe-

kenwesen, in der Pharmawirtschaft, im Bestattungswe-

sen, in der Ernährungswirtschaft, in der Wasser- und 

Energieversorgung, in der Abwasserentsorgung und Ab-

fallwirtschaft, im Transport- und Verkehrswesen sowie 

in der Informationstechnik und im Telekommunikati-

onswesen, 
 

 ❑ 
  

 

 

6. Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtun-

gen mit niedrigem Expositionsrisiko in Bezug auf das 

Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind, insbesondere in La-

boren, und Personal, das keine Patientinnen oder Pati-

enten betreut, 
 

 ❑ 
  

 

 

7. Personen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind, 
 

 ❑ 
  

 

 

8. Personen, die in Einrichtungen der Kinder- und Ju-

gendhilfe und in Schulen, die nicht von § 3 Absatz 1 

Nummer 6a erfasst sind, tätig sind, 
 

 ❑ 
  

 

 
9. Personen mit prekären Arbeits- oder Lebensbe-

dingungen.  

 ❑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitgeber / Dienststelle / Einrichtung / Berechtigte(r): 
 Pflichtfeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name, Anschrift der bescheinigenden Stelle (ggf. Stempel) 
 
 
 
 

Name, Vorname des/der Unterschriftsberechtigten 
 
 
 
 
 
 

Datum, Unterschrift der Leitung / Dienststelle / Berechtigte(r) 
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§ 2 Schutzimpfungen mit höchster Priorität 
 
(1) Folgende Personen haben mit höchster Priorität Anspruch auf Schutzimpfung: 
 
1. Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, 
 
2. Personen, die in stationären und teilstationären Einrichtungen zur Behandlung, Be-
treuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder 
gepflegt werden oder tätig sind, 
 
3. Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder pflege-
bedürftige Menschen behandeln, betreuen oder pflegen, sowie Personen, die im Rah-
men der ambulanten Pflege Begutachtungs- oder Prüftätigkeiten ausüben, 
 
4. Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem sehr hohen Exposi-
tionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind, insbesondere auf Inten-
sivstationen, in Notaufnahmen, in Rettungsdiensten, als Leistungserbringer der spezia-
lisierten ambulanten Palliativversorgung, in den Impfzentren im Sinne von § 6 Absatz 1 
Satz 1 sowie in Bereichen, in denen für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
relevante aerosolgenerierende Tätigkeiten durchgeführt werden, 
 
5. Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen behandeln, be-
treuen oder pflegen, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen 
Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, insbe-
sondere in der Onkologie oder Transplantationsmedizin. 
 
(2) 1 Sofern Impfstoffe von der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut 
ausschließlich für Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, empfohlen werden, sollen diese Personen vorrangig mit 
diesen Impfstoffen versorgt werden.  
 
2 Sofern für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder das 65. 
Lebensjahr vollendet haben, von der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-
Institut nur bestimmte Impfstoffe empfohlen werden, sollen diese Personen bei der 
Versorgung mit diesen Impfstoffen vorrangig berücksichtigt werden. 
 
(3) Personen nach Absatz 1 Nummer 1 können getrennt nach Geburtsjahrgängen, be-
ginnend mit den ältesten Jahrgängen, zeitversetzt zur Schutzimpfung eingeladen wer-
den. 
 
§ 3 Schutzimpfungen mit hoher Priorität 
 
(1) Folgende Personen haben mit hoher Priorität Anspruch auf Schutzimpfung: 
 
1. Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, 
 
2. folgende Personen, bei denen ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren 
oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
besteht: 
 
a) Personen mit Trisomie 21, 
 
b) Personen nach Organtransplantation, 
 
c) Personen mit einer Demenz oder mit einer geistigen Behinderung oder mit schwerer 
psychiatrischer Erkrankung, insbesondere bipolare Störung, Schizophrenie oder 
schwere Depression, 
 
d) Personen mit malignen hämatologischen Erkrankungen oder behandlungsbedürfti-
gen soliden Tumorerkrankungen, die nicht in Remission sind oder deren Remissions-
dauer weniger als fünf Jahre beträgt, 
 
e) Personen mit interstitieller Lungenerkrankung, COPD, Mukoviszidose oder einer an-
deren, ähnlich schweren chronischen Lungenerkrankung, 
 
f) Personen mit Diabetes mellitus (mit HbA1c ≥ 58 mmol/mol oder ≥ 7,5%), 
 
g) Personen mit Leberzirrhose oder einer anderen chronischen Lebererkrankung, 
 
h) Personen mit chronischer Nierenerkrankung, 
i) Personen mit Adipositas (Personen mit Body-Mass-Index über 40), 
 
j) Personen, bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung aufgrund besonderer 
Umstände im Einzelfall ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödli-
chen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, 
 
3. bis zu zwei enge Kontaktpersonen 
 
a) von einer nicht in einer Einrichtung befindlichen pflegebedürftigen Person nach den 
Nummern 1 und 2 und nach § 2 Absatz 1 Nummer 1, die von dieser Person oder von 
einer sie vertretenden Person bestimmt werden, 
 
b) von einer schwangeren Person, die von dieser Person oder von einer sie vertretenden 
Person bestimmt werden, 
 
4. Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege 
geistig oder psychisch behinderter Menschen tätig sind oder im Rahmen ambulanter 
Pflegedienste regelmäßig geistig oder psychisch behinderte Menschen behandeln, be-
treuen oder pflegen, 

 
5. Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem hohen oder erhöh-
ten Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind, insbesondere 
Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem unmittelbarem Patientenkontakt, Per-
sonal der Blut- und Plasmaspendedienste und in SARS-CoV-2-Testzentren, 
 
6. Polizei- und Ordnungskräfte, die in Ausübung ihrer Tätigkeit zur Sicherstellung der öf-
fentlichen Ordnung, insbesondere bei Demonstrationen, einem hohen Infektionsrisiko 
ausgesetzt sind, sowie Soldatinnen und Soldaten, die bei Einsätzen im Ausland einem 
hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind, 
6a. Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege und in 
Grundschulen, Sonderschulen oder Förderschulen tätig sind, 
 
7. Personen, die im öffentlichen Gesundheitsdienst oder in besonders relevanter Posi-
tion zur Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur tätig sind, 
8. Personen, die in Einrichtungen nach § 36 Absatz 1 Nummer 3 oder Nummer 4 des 
Infektionsschutzgesetzes untergebracht oder tätig sind, 
 
9. Personen, die im Rahmen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unter-
stützung im Alltag im Sinne des § 45a des Elften Buches Sozialgesetzbuch regelmäßig 
bei älteren oder pflegebedürftigen Menschen tätig sind. 
 
(2) § 2 Absatz 2 sowie, für Personen nach Absatz 1 Nummer 1, § 2 Absatz 3 gelten ent-
sprechend. 
 
§ 4 Schutzimpfungen mit erhöhter Priorität 
 
(1) Folgende Personen haben mit erhöhter Priorität Anspruch auf Schutzimpfung: 
 
1. Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, 
 
2. Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krank-
heitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht: 
 
a) Personen mit behandlungsfreien in Remission befindlichen Krebserkrankungen, 
wenn die Remissionsdauer mehr als fünf Jahre beträgt, 
 
b) Personen mit Immundefizienz oder HIV-Infektion, Autoimmunerkrankungen oder 
rheumatologische Erkrankungen, 
 
c) Personen mit einer Herzinsuffizienz, Arrhythmie, einem Vorhofflimmern, einer koro-
naren Herzkrankheit oder arterieller Hypertonie, 
 
d) Personen mit zerebrovaskulären Erkrankungen, Apoplex oder einer anderen chroni-
schen neurologischen Erkrankung, 
 
e) Personen mit Asthma bronchiale, 
 
f) Personen mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung, 
 
g) Personen mit Diabetes mellitus (mit HbA1c < 58 mmol/mol oder < 7,5%), 
 
h) Personen mit Adipositas (Personen mit Body-Mass-Index über 30), 
 
i) Personen, bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung aufgrund besonderer 
Umstände im Einzelfall ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krank-
heitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, 
 
3. bis zu zwei enge Kontaktpersonen von einer nicht in einer Einrichtung befindlichen 
pflegebedürftigen Person nach den Nummern 1 und 2, die von dieser Person oder von 
einer sie vertretenden Person bestimmt werden, 
 
4. Personen, die Mitglieder von Verfassungsorganen sind oder in besonders relevanter 
Position in den Verfassungsorganen, in den Regierungen und Verwaltungen, bei der 
Bundeswehr, bei der Polizei, beim Zoll, bei der Feuerwehr, beim Katastrophenschutz 
einschließlich des Technischen Hilfswerks, in der Justiz und Rechtspflege, in den Aus-
landsvertretungen der Bundesrepublik Deutschland oder bei Organisationen der Ent-
wicklungszusammenarbeit mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland tätig sind, 
 
5. Personen, die in besonders relevanter Position in weiteren Einrichtungen und Unter-
nehmen der Kritischen Infrastruktur tätig sind, insbesondere im Apothekenwesen, in 
der Pharmawirtschaft, im Bestattungswesen, in der Ernährungswirtschaft, in der Was-
ser- und Energieversorgung, in der Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft, im 
Transport- und Verkehrswesen sowie in der Informationstechnik und im Telekommuni-
kationswesen, 
 
6. Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit niedrigem Expositionsri-
siko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind, insbesondere in Laboren, und 
Personal, das keine Patientinnen oder Patienten betreut, 
 
7. Personen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind, 
 
8. Personen, die in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und in Schulen, die nicht 
von § 3 Absatz 1 Nummer 6a erfasst sind, tätig sind, 
 
9. Personen mit prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen. 
 
(2) § 2 Absatz 2 sowie, für Personen nach Absatz 1 Nummer 1, § 2 Absatz 3 gelten ent-
sprechend. 


